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RS OGH 1979/1/16 5Ob770/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1979

Norm

ABGB §833 D1

ABGB §833 D2

ABGB §833 E

ABGB §914 I

Rechtssatz

Erweist sich eine von den Miteigentümern getro6ene ( Realteilungs ) Benützungsvereinbarung infolge

schwerwiegender Di6erenzen zwischen den Parteien ohne Ergänzung als nicht tragfähig, dann erö6net die mangels

Willensübereinstimmung der Parteien bestehende Regelungsnotwendigkeit in diesem vertragfreien Raum die

Regelungskompetenz des Außerstreitrichters.
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